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Offenlegung von Beteiligungen
FORMULAR III

Meldung für kollektive Kapitalanlagen
Adressaten, Form und Frist
Die Meldung hat innert vier Börsentagen nach Entstehen der Meldepflicht bei der Gesellschaft und der Offenlegungsstelle einzugehen (Art. 24 Abs. 1 FinfraV-FINMA). Die Meldung kann per E-Mail übermittelt werden (Art. 8 Abs. 1 FinfraV-FINMA). Die Meldung ist in Deutsch, Französisch oder Englisch zu verfassen.
Adresse
SIX Exchange Regulation AG
Disclosure Office
Hardturmstrasse 201
P.O. Box
CH-8021 Zurich
E-Mail
disclosure-office@six-group.com
Hiermit erkläre ich, dass ich die Datenschutzerklärung von SIX und die GDPR - "Kundeninformation zum Datenschutz" für SIX Exchange Regulation AG gelesen und verstanden habe.
FORMULAR IIIMeldung für kollektive Kapitalanlagen
Art. 18 FinfraV-FINMA (Kollektive Kapitalanlagen)
(Art. 120 Abs. 1, Art. 121, Art. 123 Abs. 1 FinfraG)
1 Die Meldepflichten gemäss Artikel 120 Absatz 1 FinfraG sind für Beteiligungen genehmigter kollektiver Kapitalanlagen gemäss KAG1 durch den Bewilligungsträger (Art. 13 Abs. 2 Bst. a–d KAG sowie Art. 15 i.V.m. Art. 120 Abs. 1 KAG) zu erfüllen.
2 Für die Erfüllung der Meldepflicht gilt:
a. Bei mehreren kollektiven Kapitalanlagen desselben Bewilligungsträgers sind die Meldepflichten gesamthaft zu erfüllen sowie je kollektive Kapitalanlage, wenn diese einzeln Grenzwerte erreichen, über- oder unterschreiten.
b. Für Fondsleitungen in einem Konzern besteht keine Konsolidierungspflicht mit dem Konzern. 
c. Bei einer fremdverwalteten Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) hat die Fondsleitung die Meldepflichten für diese zu erfüllen.
d. Jedes Teilvermögen einer offenen kollektiven Kapitalanlage mit Teilvermögen gilt als einzelne kollektive Kapitalanlage im Sinne von Absatz 1.
3 Bei nicht zum Vertrieb genehmigten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, die nicht von einem Konzern abhängig sind, sind die Meldepflichten gemäss Artikel 120 Absatz 1 FinfraG durch die Fondsleitung oder die Gesellschaft zu erfüllen. Für die Erfüllung der Meldepflicht gilt Absatz 2.
4 Bei nicht zum Vertrieb genehmigten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, die von einem Konzern abhängig sind, werden die Meldepflichten gemäss Art. 120 Abs. 1 FinfraG durch den Konzern erfüllt.
5 Die Unabhängigkeit der Fondsleitung oder der Gesellschaft setzt namentlich Folgendes voraus:
a. personelle Unabhängigkeit: Die die Ausübung des Stimmrechts kontrollierenden Personen der Fondsleitung oder der Gesellschaft handeln unabhängig von der Konzernobergesellschaft und von Gesellschaften, die von ihr beherrscht werden.
b. organisatorische Unabhängigkeit: Der Konzern gewährleistet durch seine Organisationsstrukturen, dass:
1. die Konzernobergesellschaft und andere Gesellschaften, die von ihr beherrscht werden, nicht in Form von Weisungen oder in anderer Weise auf die Stimmrechtsausübung der Fondsleitung oder der Gesellschaft einwirken, und 
2. zwischen der Fondsleitung oder der Gesellschaft und der Konzernobergesellschaft oder anderen Gesellschaften, die von ihr beherrscht werden, keine Informationen ausgetauscht oder verbreitet werden, die sich auf die Stimmrechtsausübung auswirken können.
6 In den Fällen nach Absatz 3 muss der Konzern der zuständigen Offenlegungsstelle folgende Dokumente vorlegen:
a. eine Liste mit den Namen der Fondsleitungen oder der Gesellschaften; 
b. eine Erklärung, wonach die Anforderungen an die Unabhängigkeit nach Absatz 3 und 5 erfüllt und eingehalten werden.
7  Der Konzern muss der zuständigen Offenlegungsstelle jede Änderung der Liste nach Absatz 6 Buchstabe a nachliefern.
8  In den Fällen nach Absatz 3 kann die zuständige Offenlegungsstelle jederzeit weitere Belege für die Erfüllung  und Einhaltung der Anforderungen an die Unabhängigkeit verlangen.
9 Angaben über die Identität der Anleger und Anlegerinnen sind nicht erforderlich.
1 SR 951.31 
Teil 1: BEWILLIGUNGSTRÄGER
Teil 2: KOLLEKTIVE KAPITALANLAGE/N
Teil 3: DATUM UND GRUND DER MELDEPFLICHT
Datum der Entstehung der Meldepflicht:
Datum der Übertragung der Beteiligungspapiere (falls vom Datum der Entstehung der Meldepflicht abweichend): 
Meldepflicht auslösender Sachverhalt (Art. 22 Abs. 1 Bst. b FinfraV-FINMA):
Bei Gesamtbeteiligung unter 3%
Beim Unterschreiten des Grenzwertes von 3% (sowohl bei den Erwerbs- als auch den Veräusserungspositionen) kann die Meldung auf die Tatsache des Unterschreitens ohne Angabe des Stimmrechtsanteils in Teil 4 bzw. Teil 5 beschränkt werden.
Ergänzende Angaben (werden nicht veröffentlicht)
Teil 4: ERWERBSPOSITIONEN GEMÄSS Art. 14 Abs. 1 Bst. a FinfraV-FINMA 
Total der Erwerbspositionen: 
Summe aus Aktien oder aktienähnlichen Anteilen (Ziff. 1), Stimmrechten zur Ausübung nach freiem Ermessen (Ziff. 3) und Beteiligungsderivaten (Ziff. 4)
Berechnungsgrundlage (Art. 14 Abs. 2 FinfraV- FINMA): Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss  Handelsregistereintrag (vgl. Zentraler Firmenindex oder  Veröffentlichung gemäss Art. 115 Abs. 3  FinfraV):
Anzahl Stimmrechte
In Prozenten
S1 = [1.1] +  [3.1] + [4.1]
S2 = [1.2] + [3.2] + [4.2]
1. Aktien oder aktienähnliche Anteile
Aktien	
Anzahl
Stimmrechte1
Anzahl
Prozent2
Namen
Inhaber
[1.1]
[1.2]
Total
1 Unabhängig davon, ob ausübbar oder nicht. 2 Berechnet auf der Basis der Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss dem Eintrag im Handelsregister bzw. Veröffentlichung  (Art. 14 Abs. 2 FinfraV-FINMA).
2. Effektenleihe und vergleichbare GeschäfteVon den in Ziffer 1 genannten Aktien entfallen auf Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte (Art. 17 FinfraV-FINMA):
Aktien	
Anzahl
Stimmrechts-
anteil
Natur des Rechtsgeschäfts
Zeitpunkt der Rückübertragung 
oder falls Wahlrecht, ob es Meldepflichtigem oder Gegenpartei zukommt
Namen
Inhaber
3. Stimmrechte zur Ausübung nach freiem ErmessenVon einem Dritten wurde zur Ausübung nach freiem Ermessen folgende Anzahl Stimmrechte übertragen:
Die in Ziffer 3 offengelegte Anzahl Stimmrechte ist nicht zusätzlich in Ziffer 1 offenzulegen. Die Anzahl Stimmrechte ist hingegen zum Total der Erwerbspositionen zu addieren.
Anzahl Stimmrechte
Anzahl
In Prozenten
[3.1]
[3.2]
Die Meldung erfolgt konsolidiert im Sinne von Art. 10 Abs. 2 Sätze 2 und 3 FinfraV-FINMA:
4. BeteiligungsderivateWandel- und Erwerbsrechte (insbesondere Call-Optionen gemäss Art. 15 Abs. 2 Bst. a FinfraV-FINMA), eingeräumte (geschriebene) Veräusserungsrechte und übrige Beteiligungsderivate: 
Art der Rechte
Anzahl Rechte
Damit verbundeneStimmrechte    
Wertpapierkennnummer (ISIN)
sofern vorhanden oder 
wesentliche Bedingungen
Anzahl 
In Prozenten2
(z.B.: Identität des Emittenten, Basiswert, Bezugsverhältnis, Ausübungspreis, Ausübungsfrist, Ausübungsart)
[4.1]
[4.2]
Total
2 Berechnet auf der Basis der Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss dem Eintrag im Handelsregister bzw. Veröffentlichung (Art. 14 Abs. 2 FinfraV-FINMA). 
5. Effektenleihe und vergleichbare GeschäfteVon den in Ziffer 4 genannten Beteiligungsderivaten entfallen auf Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte (Art. 17 FinfraV-FINMA):
Art der Rechte
Anzahl
Stimmrechts-
anteil
Natur des Rechts-
geschäfts
Zeitpunkt der Rückübertragung 
oder falls Wahlrecht, ob es Meldepflichtigem oder Gegenpartei zukommt
Teil 5: VERÄUSSERUNGSPOSITIONEN GEMÄSS Art. 14 Abs. 1 Bst. b FinfraV-FINMA
Total der Veräusserungspositionen: 
Berechnungsgrundlage (Art. 14 Abs. 2 FinfraV- FINMA):Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss  Handelsregistereintrag (vgl. Zentraler Firmenindex oder Veröffentlichung gemäss Art. 115 Abs. 3 FinfraV):
Anzahl Stimmrechte
In Prozenten
BeteiligungsderivateVeräusserungsrechte (insbesondere Put-Optionen gemäss Art. 15 Abs. 2 Bst. a FinfraV-FINMA), eingeräumte (geschriebene) Wandel- und Erwerbsrechte sowie übrige Beteiligungsderivate:
Art der Rechte
Anzahl Rechte
Damit verbundeneStimmrechte    
Wertpapierkennnummer (ISIN)
sofern vorhanden oder 
wesentliche Bedingungen
Anzahl 
In Prozenten2
(z.B.: Identität des Emittenten, Basiswert, Bezugsverhältnis, Ausübungspreis, Ausübungsfrist, Ausübungsart)
[3.1]
[3.2]
Total
2 Berechnet auf der Basis der Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss dem Eintrag im Handelsregister bzw. Veröffentlichung (Art. 14 Abs. 2 FinfraV-FINMA).
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